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Vorwort

Ich freue mich, Ihnen die 5., aktualisierte Auflage dieses Buches zu präsen
tieren, denn all die strittigen Punkte und Diskussionen rund um das Thema 
MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung), die Prüfung und die 
Qualitätsanforderungen sind mir immer wieder ein Anliegen. Und wir sagen 
endlich – nach 10 Jahren: »Noten ade«.

Bereits in den vergangenen Auflagen habe ich Ihnen hoffentlich deutlich 
machen können, wie wichtig Kenntnisse im Bereich der Qualitätsprüfun
gen sind. Durch die neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR) in 2019 sind 
weitere Neuerungen hinzugekommen. 

Info
Die Prüfer werden auch weiterhin anhand eines einheitlichen 
 Bewertungssystems ihre Bewertung vergeben. Doch die Bewertungs-
systematik ist nun eine gänzlich andere ist als die der letzten 
10 Jahre! Darauf sollten Sie vorbereitet sein!

Dieses kompakte Buch kann keine gute Prüfung garantieren, aber es soll 
 Ihnen zeigen,
• welche Gesamtzusammenhänge es gibt, 
• welche Notwendigkeiten und Erfordernisse und 
• welche Rechte und Pflichten die Einrichtungen als Beteiligte haben,
•  was in der Prüfung schiefgehen kann und
• welche Besonderheiten Sie bei der Vorbereitung und Durchführung einer 

Qualitätsprüfung beachten müssen.

Während die Prüfungsergebnisse des MDK bis 2009 nicht direkt vergleich
bar waren, danach 10 Jahre lang Noten vergeben wurden, die am Ende alle 
bei 1,x lagen, wird heute ein neues Prüfverfahren angewendet. Dieses hat 
gravierende Änderungen für alle Beteiligten zur Folge.



Vorwort 11

Dieses Buch hilft Ihnen dabei, Qualitätsprüfungen möglichst korrekt vor
zubereiten und zu durchlaufen. Es gibt Ihnen mehr Sicherheit im Umgang 
mit den MDK- und PKV-Prüfern und kann dafür sorgen, dass Sie gute Er
gebnisse sichern können. 

Januar 2020 Jutta König

Info
Der Einfachheit halber bezeichne ich die »QUALITÄTSPRÜFUNGS- 
RICHTLINIEN FÜR DIE VOLLSTATIONÄRE PFLEGE (QPR voll-
stationär) Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die Durchfüh-
rung der Prüfung der in Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen 
und deren Qualität nach § 114 SGB XI für die vollstationäre Pflege 
vom 17. Dezember 2018« einfach als QPR vollstationär .

Wenn ich vom MDK spreche, meine ich gleichermaßen auch die 
Prüfteams der privaten Krankenversicherung (PKV).



1   Die Prüfung

1. Fehler:   Annahme, nur der MDK dürfe prüfen

Immer noch begegnet mir in meiner Praxis Unwissenheit um das Thema 
Qualitätsprüfung und Pflegeversicherung Das ist bei den Pflegekräften 
nicht verwunderlich. Leider verfügen sie oft nicht über die entsprechenden 
Informationen, weil sie von den Vorgesetzten nicht entsprechend ins Bild 
gesetzt werden. Aber bei den Leitungskräften wundert mich das mitunter 
schon. Ich höre von Qualitätsmitarbeitern oder Leitungskräften selbst heu
te noch, dass sie nicht wüssten, ob und wie man an die Prüfgrundlagen he
rankommt … 

Info
Alle Unterlagen rund um die Qualitätsprüfung bekommt man beim 
MDS direkt. Entweder unter der Homepage https://www.mds-ev.de/ 
themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.html oder per Post 
beim MDS, Theodor-Althoff-Straße 47, 45133 Essen.
MDS steht übrigens für »Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen«).

Seit 2013 dürfen auch die Privatkassen Prüfungen durchführen. Jede Ein
richtung kann also wie bisher vom MDK oder von Prüfern der Privaten 
Krankenversicherung (PKV-Prüfdienst) geprüft werden. Das ist eine Alter
native, keine Doppelprüfung! Die Prüfgrundlagen sind identisch.

https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.html
https://www.mds-ev.de/themen/pflegequalitaet/qualitaetspruefungen.html
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2. Fehler:   Annahme, der MDK melde sich zur Prüfung immer an

Viele Jahre lang meldete sich der MDK bei ambulanten Einrichtungen im
mer einen Tag vorher zur Prüfung an. Bei stationären Einrichtungen gab 
es  keine Vorankündigung. Seit dem 1.  November  2019 wird die Prüfung 
 stationär einen Tag vorangekündigt, ambulant zwei Tage1. Das darf aber 
kein Fax am Samstag oder Sonntag sein, mit der die Prüfung am Montag 
angekündigt wird! Es sind nur Fristen von montags bis freitags möglich 
(gemäß § 193 BGB). 

Die Anmeldefristen haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil: Alle Einrichtun
gen haben einen zeitlichen Vorteil. Man kann schauen, wer im Dienst ist und 
wer ggf. noch aus dem Frei gebeten werden muss. Auch die Leitungskräfte 
können von einer Sitzung fernbleiben, ihr Frei absagen etc., ihre Listen vor
bereiten und nochmal kurz nach dem Rechten schauen.

Nachteilig ist, dass sich Einrichtungen und Mitarbeiter am Tag vor der 
 Prüfung in einer Art Ausnahmezustand befinden, bis die Prüfer endlich an
rücken. 

Die aktuell noch jährliche Regelprüfung wird immer angekündigt. 
Aber Anlassprüfungen erfolgen nach wie vor unangekündigt. 

Anlassprüfungen kann es geben nach Beschwerden von Kunden, Mitarbei
tern, Zulieferern, Ärzten etc. Und stationär natürlich auch, wenn die Quali
tätsindikatoren in einigen Bereichen unterdurchschnittliche Werte zeigen. 

1 Büscher A, Wingenfeld K et al. (2018): Entwicklung der Instrumente und Verfahren für Qualitäts-
prüfungen nach §§ 114 ff. SGB XI und die Qualitätsdarstellung nach § 115 Abs. 1a SGB XI in der 
ambulanten Pflege. Abschlussbericht vom 20. 8. 2018, S. 67. Im Internet: www.pflege-prozess- 
beratung.de/wp-content/uploads/2019/01/Abschlussbericht-Qualit%C3%A4tspr%C3%BCfung- 
ambulant.pdf

www.pflege-prozess-beratung.de/wp-content/uploads/2019/01/Abschlussbericht-Qualit�tspr�fung-ambulant.pdf


14 Die Prüfung

Sieht bspw. das Ergebnis wie folgt aus, wird eine Prüfung nicht lange auf sich 
warten lassen:

4. Dekubitusentstehung
a) bei Bewohnern mit geringem Risiko,  

einen Dekubitus zu entwickeln ●●●
b) bei Bewohnern mit hohem Risiko,  

einen Dekubitus zu entwickeln  ●●

5. Schwerwiegende Sturzfolgen 
a) bei Bewohnern, die nicht oder nur wenig  

geistig beeinträchtigt sind  ●●
b) bei Bewohnern, die erheblich oder schwer  

geistig beeinträchtigt sind ●●●

6. Unbeabsichtigter Gewichtsverlust 
a) bei Bewohnern, die nicht oder nur wenig  

geistig beeinträchtigt sind  ●●
b) bei Bewohnern, die erheblich oder schwer  

geistig beeinträchtigt sind ●●

 Fazit   �Unterdurchschnittliche�Ergebnisse�setzen��
Handlungen�in�Gang

Sind die Ergebnisse der internen Qualitätsindikatoren insbesondere 
im Risikobereich unter dem Schnitt, muss die Kasse als Vertragspart-
ner handeln und eine Prüfung beauftragen. Ganz abgesehen davon, 
dass auch die für die Heimaufsicht zuständige Behörde sich vermut-
lich ebenso für die Ergebnisse interessiert. 


